
TO

VO
BES

Beschluss:

Der Ausschuss für Umweltschutz lehnt es ab folgenden Beschluss zu fassen:

Die Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Herne wird im Paragraph § 6 Ersatzpflanzungen,
Ausgleichszahlung um folgende Punkte ergänzt:

(8) Wird auf der Grundlage der § 5 Abs. 1 Buchstabe c), d) oder f) eine Ausnahme erteilt, um Bäume fällen
zu können, so hat die Eigentümerin/der Eigentümer oder die/der Nutzungsberechtigte des Grundstücks für
jeden  entfernten  geschützten  Baum  als  Ersatz  einen  neuen  Baum  auf  einem Grundstück  im
Geltungsbereich dieser Satzung zu pflanzen und zu erhalten (Ersatzpflanzung). Dabei entstehende Kosten
werden durch die Stadt Herne getragen.

(9) Ist eine Ersatzpflanzung nach § 6 Abs. 8 ganz oder teilweise unmöglich, so ist eine
Ausgleichszahlung durch die Stadt Herne zu leisten.

Abstimmungsergebnis:

gesamt SPD CDU Grüne Linke AfD FDP

dafür: 1 - - - 1 - -
dagegen: 13 5 3 3 - 1 1
Enthaltung: 0 - - - - - -




